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• Diverse Impulse seit 2000

Strategien und Initiativen seit über 20 Jahren…

Und doch…

• Ein noch wenig digitalisiertes Gesundheitssystem

• Ein bedeutender Rückstand im internationalen Vergleich

• 2007 Erste eHealth-Strategie des 

Bundes und Gründung eHealth Schweiz

• 2017 Inkrafttreten EPDG

• 2018 Association CARA (FR, GE, JU, VS, VD)

• 2018 Strategie eHealth Schweiz 2.0

• 2019 Gesundheit2030

Fondation IRIS
→ e-toile
→ MonDossierMedical

Rete Sanitaria
→ Pilotprojekt 

Gesundheitskarte

Strategie eHealth
→ Datenaustausch 

zwischen stationären 
Einrichtungen

Gesundheits-
Info-System

→ Infoval (Spitäler)
→ Pflegeheime/SMZ
→ Infomed (ambulant)



SCHLÜSSELROLLE DER KANTONE

• Erkenntnis: nicht auf Initiative des Privatsektors warten

• Mobilisierung der Kantone ist nötig :

• Antwort auf die Herausforderungen eines fragmentierten Systems

• Legitimität und Hebel um Rahmenbedingungen zu definieren

• Investitionsfähigkeit

• Instrument der öffentlichen Gesundheit



INTERKANTONALE VEREINBARUNG Verankerung und Stärkung einer 
vorbildlichen Zusammenarbeit

• Eine bewährte Zusammenarbeit,…

• Bündelung der Kosten und Ressourcen

• Breite Bevölkerung als Zielpublikum (etwa 2 Mio Personen)

• Positionierung als ernst zu nehmender Akteur

• Gegenseitig von den Erfahrungen aller profitieren

• … die Früchte trägt

• 19 484 Dossiers eröffnet (mehr als die Hälfte schweizweit)

• 2 577 779 veröffentlichte Dokumente 

 hauptsächlich durch verbundene Systeme

• 3117 angeschlossene Gesundheitseinrichtungen

Zahlen CARA, Stand 31.12.23



INTERKANTONALE VEREINBARUNG

Verpflichtung zu einer 
gemeinsamen Entwicklung

(Art. 4)

Verankerung der 
Finanzierung

(Art. 8)

Pflicht einer gemeinsamen 
Stammgemeinschaft beizutreten

(Art. 9)

Datenschutz und 
Transparenz

(Kap. II, Art. 11 bis 20)

Schaffung von 
Kommissionen

(Kap. III, Art. 21 und 22)

Schwerpunkte

für Beitrittskantone und von 
ihnen finanzierte 

Leistungserbringer

gemeinsame Regeln für die Bearbeitung 
und den Austausch von Daten, die 
Verwendung der AHV-Nummer, die 

Sicherheit… 

darunter eine konsultative 
Expertenkommission, die 

Patienten und Leistungserbringer 
einbezieht



INTERKANTONALE VEREINBARUNG Ausblick

Kontinuität in der interprofessionellen und integrierten Versorgung Gemeinsames Verwaltungsinstrument für die Medikation 
→ Kohärenz und Sicherheit der Behandlung

 Der Patient als Akteur seiner Gesundheit
 Verbesserung der Versorgung
 Unterstützung der interprofessionellen Zusammenarbeit

Qualitätssprung

Gemeinsamer 
Pflegeplan

• Sommer 2024: Start für gemeinsame Pilotprojekte
• Anfang 2025: Zurverfügungstellung für 

die Öffentlichkeit

Gemeinsamer 
Medikationsplan

• Gemeinsame Ausarbeitung mit zahlreichen 
Partnern 

• Frühling 2024: Ende proof of concept und Start 
Vorbereitungen industrielle Anfertigung



FAZIT

• E-Health soll als Instrument der Gesundheitspolitik betrachtet werden

• Öffentliche Investitionen sind unumgänglich, aber nicht jeder Kanton für sich

• Dem Patienten einen gesicherten Zugang zu seinen Gesundheitsdaten zu ermöglichen ist 

eine Pflicht der Leistungserbringer und soll eine grundlegende Qualitätsnorm darstellen

• Die Entwicklung geht weiter: die Revision des EPDG muss unbedingt eine Klärung der 

Rollen und Zuständigkeiten von Bund, Kantonen, Leistungserbringern, Zulieferern und 

Zertifizieren bringen



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


